Urteile 8C_767/2008 und 8C_910/2008

Unentschuldbare Gründe für Fristwiederherstellung nach Art. 41 ATSG

Sachverhalt:

In beiden Fällen hatte das Bundesgericht über die Fristwiederherstellung nach Art. 41 ATSG zu entscheiden.

Dem Urteil 8C_767/2008 liegt folgender Sachverhalt zugrunde. Die Rechtsanwältin wurde mit Verfügung vom kantonalen Gericht aufgefordert, innert zehn Tagen ab Erhalt der Verfügung eine sich auf den vorliegenden UVG-Prozess beziehende Vertretungsvollmacht einzureichen. Auf Grund einer plötzlichen, ärztlich attestierten Erkrankung verpasste die Rechtsanwältin jedoch die Frist und ersuchte daraufhin um Fristwiederherstellung.

Im Urteil 8C_910/2008 hatte das Bundesgericht folgenden Sachverhalt zu entscheiden. Nach Eingang der Verfügung hat der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers die Frist auf dem Büro-PC in seine elektronische Agenda eingetragen. Kurz darauf war der PC defekt und es musste ein neuer installiert werden. Der PC-Supporter bestätigte dem Rechtsvertreter schriftlich die komplette Wiederherstellung der Daten. Auf Grund eines nicht erkannten Hardwarefehlers wurde jedoch eine alte Version der Fristentabelle aufgeladen, ohne die kürzlich eingetragene Frist. Die Daten der elektronischen Agenda waren nicht auf einem Server gespeichert, weshalb der PC-Supporter für die Wiederherstellung der Daten nur auf die lokal abgelegten Daten auf dem defekten Computer zugreifen konnte.

Erwägungen:

Krankheit kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein, doch muss die Erkrankung derart sein, dass die rechtsuchende Person oder ihre Vertretung durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Handlung zu beauftragen. Voraussetzung ist, dass die körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung jegliches auf die Fristwahrung gerichtetes Handeln wie etwa den Beizug eines (Ersatz-)Vertreters verunmöglicht. Die Erkrankung hört auf, ein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 41 ATSG zu sein, sobald es für den Betroffenen objektiv und subjektiv zumutbar wird, die Rechtshandlung selber vorzunehmen oder die als notwendig erkennbare Interessenwahrung an einen Dritten zu übertragen. Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist, weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen. (E. 5.3.1).

Es ist nicht einsehbar, weshalb die Rechtsanwältin auf Grund der Magendarmgrippe nicht einmal mehr in der Lage gewesen sein sollte, mittels eines kurzen Telefonats einen ihrer Büropartner bzw. eine Hilfsperson mit der Aufgabe zu betrauen. Es hätte zudem die Möglichkeit bestanden, den Klienten, welcher auf Grund der ihm ebenfalls zugegangenen gerichtlichen Verfügung um die Vollmachtsproblematik wusste, aufzufordern, die ausstehende Bevollmächtigung rechtzeitig beizubringen oder eine solche mündlich zu Protokoll zu geben. Die blosse Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit vermag nicht zu belegen, dass der Zustand der Rechtsanwältin sogar die diesbezügliche, wenig arbeitsintensive Benachrichtigung der Klientschaft ausgeschlossen hätte. Das Gesuch um Wiederherstellung der Frist wurde deshalb abgewiesen (E. 5.3.2).

Das Gesuch um die Wiederherstellung der verpassten Frist wegen dem Computerausfall wurde ebenfalls abgewiesen. Da die Daten der elektronischen Agenda nur auf dem einen lokalen Laufwerk des Computers abgelegt gewesen sind und eben dieser Computer ausgestiegen ist, hätten die von diesem geretteten Daten mit entsprechender Vorsicht behandelt werden müssen. Da vor Fristenablauf schwerwiegendste Computerprobleme aufgetreten sind und die Dateien mit einer speziellen Software wiederhergestellt werden mussten, hätte die allein elektronisch geführte Agenda zwingend auf ihre Vollständigkeit überprüft werden müssen. Es entspricht der allgemeinen Erfahrung, dass Computerdaten, wenn sie nicht speziell durch Backups gesichert sind, bei Computerproblemen leicht verloren gehen (E. 3.3).

Den Beschwerdeführer oder den Rechtsvertreter vermag auch nicht zu entlasten, dass der PC-Supporter den Rechtsvertreter nicht darauf hingewiesen hat, dass ein Teil der Daten verloren sein könnte. Auf Grund des aufgetretenen erheblichen Computerproblems hätte eine Prüfung der Fristeintragungen auf Vollständigkeit erfolgen müssen, und zwar auch ohne Hinweis des PC-Supporters auf einen möglichen Datenverlust (E. 3.4.1).

